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1A.189/2000/bie

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
*********************************

21. März 2001

Es wirken mit: Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger,
Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter
Féraud, Catenazzi, Favre, Ersatzrichter Loretan und Gerichtsschreiber Haag.

———

In Sachen

1. Bau- und Wohngenossenschaft Friedheim, Thun,
2. B e r n s t r a s s e - L e i s t, Steffisburg,
3. Stiftung Greenpeace Schweiz,
Heinrichstrasse 147, Zürich,
4. Hohmad-Leist Thun, c/o Claude Aebersold,
Präsident, Hohmadstrasse 2, Thun,
5. L e r c h e n f e l d - L e i s t, c/o Andreas Lüscher,
Präsident, Dählenweg 1, Thun,
6. IG Velo Region Thun, Postfach 1195, Thun,
7. Schweizer Demokraten, Regionalsektion
Thun-Konolfingen, Postfach 775, Thun,
8. Schweizerische V o l k s p a r t e i (SVP),
Sektion Thun, c/o Hans Oppliger, Mattenstrasse 20 E, Thun,
9. Westquartier-Leist Thun, Thun,
10. X.________, und 284 Mitbeteiligte gemäss Beschwerdeschrift vom 2. Juni 2000 alle 294 Beschwerdeführer
vertreten durch Fürsprecher Marcus Andreas Sartorius, Rudenz 12, Meiringen,

gegen
AG für Abfallverwertung (AVAG), Türliacher, Jaberg, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecher Urs
Gasche, Bollwerk 15, Postfach 5576, Bern, Einwohnergemeinde Thun, handelnd durch den Gemeinderat, Re-
gierungsrat des Kantons Bern, handelnd durch die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion, Verwaltungsge-
richt des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung,

betreffend
Überbauungsordnung Kehrichtverbrennungsanlage Thun, hat sich ergeben:

A.- Die AG für Abfallverwertung (AVAG) entsorgt im Auftrag von ungefähr 150 Gemeinden die Abfälle aus
den Gebieten Aaretal südlich Belp, Schwarzenburgerland, Berner Oberland und Emmental (nachfolgend als
AVAG-Region bezeichnet).
Die AVAG projektierte im Verlauf der neunziger Jahre für die Entsorgung der bisher auf Reaktordeponien abge-
lagerten Abfälle die Errichtung einer Schwelbrennanlage, verwarf dieses Vorhaben aber Mitte 1998. Statt des-
sen nahm sie die Projektierung einer Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) mit konventioneller Rostfeuerung auf.
Entsprechend einem Gesuch der AVAG vom 23. April 1999 erliess der Regierungsrat des Kantons Bern am 15.
September 1999 die kantonale Überbauungsordnung KVA Thun in Form eines Gesamtentscheides unter zahl-
reichen Bedingungen und Auflagen. Die Gesuchsunterlagen enthalten unter anderem einen Umweltverträglich-
keitsbericht (UVB) vom 22. März 1999. Die Überbauungsordnung umfasst namentlich den Überbauungsplan,
die Überbauungsvorschriften sowie verschiedene Erschliessungs- und Leitungspläne. Der Regierungsrat ge-
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nehmigte mit dem Gesamtentscheid nicht nur die Überbauungsordnung, sondern erteilte gleichzeitig auch die
Baubewilligung für das Vorhaben (umfassend Entladehalle, Bunkergebäude, Ofen- und Kesselhaus, Energie-
gebäude, Betriebsgebäude und Aussenanlagen) und wies die zahlreichen dagegen gerichteten Einsprachen ab,
soweit er darauf eintrat.

Gegen diesen Beschluss gelangten die Einwohnergemeinden Hilterfingen und Oberhofen am Thurnersee, 355
lokale Organisationen und Privatpersonen sowie die Stiftung Greenpeace Schweiz an das kantonale Verwal-
tungsgericht, welches die Beschwerden am 26. April 2000 abwies, soweit es darauf eintrat.
B.- Die Bau- und Wohngenossenschaft Friedheim, der Bernstrasse-Leist Steffisburg, die Stiftung Greenpe-
ace Schweiz, der Hohmad-Leist Thun, der Lerchenfeld-Leist Thun, die IG Velo Region Thun, die Schweizer
Demokraten (Regionalsektion Thun-Konolfingen), die Schweizerische Volkspartei (SVP, Sektion Thun), der
Westquartier-Leist Thun sowie 285 Einzelpersonen oder Ehepaare, überwiegend mit Wohnsitz in Thun oder
Steffisburg, haben am 2. Juni 2000 gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes beim Bundesgericht gemeinsam
Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Sie beantragen im Wesentlichen, der angefochtene Entscheid sei auf-
zuheben und es sei der Bauabschlag zu verfügen.

Am 21. Juni 2000 reichten die Beschwerdeführer unaufgefordert Bemerkungen des Regierungsstatthalters des
Amtsbezirks Thun ein, mit der Bitte, dieses Schreiben zu den Akten zu nehmen.

Das Verwaltungsgericht, die AVAG und die Justiz-, Gemeinde und Kirchendirektion beantragen Abweisung
der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne. Die Einwohnergemeinde Thun hat auf Vernehmlas-
sung verzichtet.

Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) hat am 25. September 2000 zur Sache Stellung
genommen; sinngemäss beantragt das Amt die Abweisung der Beschwerde. Die Parteien erhielten Gelegenheit,
sich dazu zu äussern.

Die Beschwerdeführer erhielten zudem antragsgemäss Gelegenheit, auf die Beschwerdeantworten zu repli-
zieren.
Sie liessen die gesetzte Frist ungenutzt verstreichen.
C.- Am 11. Juli 2000 hat der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung der Beschwerde die aufschiebende
Wirkung zuerkannt.

Am 26. September 2000 bewilligte der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung das Gesuch der Be-
schwerdegegnerin, die (teilweise umgestürzten) Profile des Vorhabens zu entfernen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Bei der umstrittenen Überbauungsordnung handelt es sich um einen Nutzungsplan im Sinne von Art.
14 ff. des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG; SR 700). Kantonal letztinstanzliche
Entscheide über solche Pläne unterliegen grundsätzlich der staatsrechtlichen Beschwerde (Art. 34 Abs. 3 RPG).
Sind allerdings im Nutzungsplan enthaltene, auf Bundesverwaltungsrecht abgestützte Anordnungen umstritten
oder wird das Fehlen solcher Anordnungen bemängelt, so erachtet die bundesgerichtliche Rechtsprechung die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde für zulässig, soweit der Nutzungsplan die Merkmale einer Verfügung im Sinne
von Art. 5 VwVG erfüllt und kein Ausschlussgrund gemäss Art. 99 ff. OG gegeben ist (BGE 123 II 88 E. 1a
mit Hinweisen).

Das Urteil des Verwaltungsgerichts stützt sich materiell auf das Bundesgesetz über den Umweltschutz vom
7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz, USG; SR 814. 01), die Technische Verordnung über Abfälle vom 10.
Dezember 1990 (TVA; SR 814. 600), die Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV; SR 814.
318.142. 1) sowie die LärmschutzVerordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814. 41).
Ausserdem stützt es sich auf das Gesetz über die Abfälle des Kantons Bern vom 7. Dezember 1986 (Abfall-
gesetz; BSG 822. 1), das kantonale Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721. 0) und weiteres kantonales
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Recht.

Die Beschwerdeführer rügen die Verletzung von Bundesumweltschutzrecht und die Verweigerung des recht-
lichen Gehörs. Diese Rügen können ohne weiteres im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde behandelt
werden (BGE 123 II 88 E. 1a/bb S. 92 mit Hinweisen). Ausserdem beanstanden sie die Verletzung von kantona-
lem Recht. Sie machen vor allem geltend, der Erlass einer kantonalen (statt einer kommunalen) Überbauungs-
ordnung sei unzulässig gewesen und verletze überdies das Stimmrecht der Stimmberechtigten in Thun. Die das
kantonale Recht betreffenden Rügen stehen mit jener der Verletzung von Bundesrecht in engem sachlichem
Zusammenhang und können daher mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht werden (BGE 123 II 88 E.
1a/cc S. 92 mit Hinweisen). Die Kognition des Bundesgerichts richtet sich allerdings in Bezug auf selbständi-
ges kantonales Recht nach den für die staatsrechtliche Beschwerde geltenden Grundsätzen (BGE 121 II 235 E.
1; 118 Ib 234 E. 1b, 326 E. 1b; 117 Ib 9 E. 2a).

b) Zahlreiche der privaten Beschwerdeführer wohnen gemäss den Feststellungen des Verwaltungsgerichts im
Einflussbereich der projektierten Kehrichtverbrennungsanlage bzw. sind Eigentümer von dort gelegenen Lie-
genschaften. Sie werden von den Emissionen der Anlage mehr als jedermann betroffen.
Sie sind durch die angefochtene Verfügung beschwert und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Auf-
hebung (Art. 103 lit. a OG). Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde von Personen, die vom umstrittenen
Vorhaben so weit entfernt wohnen, dass sie nicht als betroffen erscheinen. Da alle Beschwerdeführenden eine
gemeinsame Beschwerde eingereicht haben, auf die ohnehin einzutreten ist, kann auf die genaue Abgrenzung
des Kreises der Beschwerdeberechtigten verzichtet werden. Von vornherein nicht einzutreten ist auf die Be-
schwerde von Personen, die sich erst vor Bundesgericht in das Verfahren eingeschaltet haben. Ihnen fehlt die
formelle Beschwer und damit ein Rechtsschutzinteresse. Die Stiftung Greenpeace Schweiz wird in der Verord-
nung über die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes sowie Natur- und Heimatschutzes beschwer-
deberechtigten Organisationen vom 27. Juni 1990 (VBO; SR 814. 076) aufgeführt; sie ist daher gegen das der
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterstehende Projekt gemäss Art. 55 USG zur Beschwerdeführung le-
gitimiert.
Die weiteren beschwerdeführenden Organisationen (IG Velo Thun, Schweizerische Volkspartei, Schweizer De-
mokraten) sind klarerweise keine gesamtschweizerischen Umweltschutzorganisationen im Sinne von Art. 55
USG, weshalb ihnen unter diesem Titel keine Beschwerdelegitimation zukommt. Sie legen auch nicht dar, dass
ihre Mitglieder in der Mehrzahl oder doch in grosser Anzahl von den Auswirkungen der Anlage betroffen
wären. Sie sind daher, anders als die beschwerdeführenden Anwohnerverbände (Leiste), auch nicht zur Erhe-
bung der sogenannten egoistischen Verbandsbeschwerde legitimiert.

Auf die Beschwerde der Schweizer Demokraten ist überdies schon deswegen nicht einzutreten, weil sie sich
am kantonalen Verfahren nicht beteiligt haben.

c) Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind unter Vorbehalt der nach-
folgenden Ausführungen (s. E. 2c und 7) erfüllt. Auf die Beschwerde ist daher mit den erwähnten Einschränkun-
gen einzutreten.

2.- a) Die Beschwerdeführer machen geltend, das ganze Verfahren sei aufzuheben, weil der Vorsteher der
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion, Regierungsrat Luginbühl, sowie die Vorsteherin der Baudirektion,
Regierungsrätin Schär, beim Erlass der Überbauungsordnung nicht unbefangen gewesen seien.

Wann die Mitglieder einer Administrativbehörde in Ausstand zu treten haben, bestimmt sich nach dem kan-
tonalen Recht und den aus Art. 29 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 BV herzuleitenden Grundsätzen. Vorliegend
berufen sich die Beschwerdeführer ausschliesslich auf kantonales Recht. Dessen Handhabung prüft das Bun-
desgericht auf Willkür hin. Mit freier Kognition beurteilt es hingegen, ob bei der als nicht willkürlich erkannten
Anwendung des kantonalen Verfahrensrechts der bundesrechtliche Anspruch auf Unvoreingenommenheit der
entscheidenden Behörde gewahrt ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 14. Februar 1997, ZBl 99/1998 S. 289
E. 3a mit Hinweisen).
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b) Die Beschwerdeführer werfen dem Vorsteher der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion insbesondere
vor, er habe 1993 als Geschäftsführer der Bergregion Thun-Innertport an der Standortevaluation für die Keh-
richtverbrennungsanlage mitgewirkt und sei daher vorbefasst.

Gemäss Art. 9 Abs. 1 des Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern
(VRPG) tritt eine Person, die eine Verfügung oder einen Entscheid zu treffen oder vorzubereiten oder als Mit-
glied einer Behörde zu amten hat, unter anderem dann in den Ausstand, wenn sie am Vorentscheid mitgewirkt
hat (lit. b) oder wenn sie ”aus anderen Gründen” (als den in lit. a bis e genannten) in der Sache befangen sein
könnte (lit. f). Diese Bestimmungen gelten kraft der Verweisung in Art. 6 des Gesetzes vom 20. Juni 1995 über
die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (OrG) sinngemäss auch für den Regierungsrat (s.
auch BGE 125 I 119 E. 3d S. 123 f.).
Die AVAG wählte im Frühjahr 1992 eine ”Arbeitsgruppe KVA AVAG” und beauftragte sie, den im Einzugsge-
biet der AVAG am besten geeigneten Standort für eine Kehrichtverbrennungsanlage zu ermitteln. Die Standorte-
valuation umfasste eine Vorausscheidung, durch welche die in Frage kommenden 31 Standorte auf 14 reduziert
wurden, eine Grobevaluation, nach welcher noch 4 mögliche Standorte verblieben, und eine Feinevaluation zur
Bezeichnung des bestgeeigneten Standorts. Für die Feinevaluation wurde eine begleitende Fachgruppe gebildet,
in der Vertreter der drei in Frage kommenden Standortgemeinden sowie der Regionalplanungsverein Aaretal
und Thun-Innertport mitwirkten. Die Fachgruppe hatte die Aufgabe, die Feinevaluation durch das Einbringen
von standort- bzw. gemeindespezifischen Kenntnissen zu unterstützen.

Entscheidungsbefugnisse kamen ihr nicht zu, sondern verblieben bei der Arbeitsgruppe bzw. dem Verwal-
tungsrat der AVAG. Regierungsrat Luginbühl hat an drei Sitzungen der Fachgruppe mitgewirkt. Da er in dieser
Funktion keine Entscheidungsbefugnisse hatte, kommt eine Vorbefassung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 lit. b
VRPG von vornherein nicht in Frage.

Aber auch eine Befangenheit im Sinne von Art. 9 Abs. 1 lit. e VRPG (vgl. dazu Thomas Merkli/Arthur Aeschli-
mann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, N.
16 zu Art. 9), lässt sich nicht feststellen. Die Tatsache, dass sich W. Luginbühl 1993 unter den geschilder-
ten Umständen mit der Standortevaluation beschäftigte, führt nicht dazu, dass für das weitere Verfahren kein
offener Ausgang mehr bestand, waren für ihn die Fragestellungen und die Rolle damals und bei Erlass der
Überbauungsordnung doch zu unterschiedlich.
Es kann daher dahingestellt bleiben, ob die Beschwerdeführer die Rüge, Regierungsrat Luginbühl sei vorbe-
fasst, schon früher hätten erheben müssen.
c) Soweit die Beschwerdeführer generell geltend machen, die Regierungsmitglieder Schär und Luginbühl seien
befangen, ist auf ihre Rüge nicht einzutreten. Nachdem die Beschwerdeführer bereits vor Verwaltungsgericht
anerkannt haben und dies auch vor Bundesgericht wieder tun, dass nach bisheriger Rechtsprechung (vgl. Urteil
des Bundesgerichts vom 14. Februar 1997, ZBl 99/1998 S. 289 E. 3a/b mit Hinweisen) grundsätzlich keine
Ausstandspflicht besteht, wenn ein Regierungsmitglied öffentliche Interessen wahrnimmt und an der zu behan-
delnden Sache kein persönliches Interesse hat, so hätten sie im Detail darlegen müssen, weshalb vorliegend
dennoch anders zu entscheiden wäre. Der pauschale Vorwurf, die betreffenden Regierungsmitglieder seien in
einzelnen Fragen festgelegt, genügt als Begründung nicht (Art. 108 Abs. 2 OG). Im Übrigen liegen keine
Gründe vor, um von der erwähnten Praxis abzuweichen.

3.- a) Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, das angefochtene Projekt hätte nicht im Rahmen einer kanto-
nalen Überbauungsordnung bewilligt werden dürfen. Durch sein Vorgehen habe der Regierungsrat das Stimm-
recht der in Thun wohnhaften Stimmberechtigten und die Gemeindeautonomie missachtet.
Diese Vorwürfe betreffen kantonales Recht, dessen Anwendung vom Bundesgericht auf Willkür hin überprüft
wird.

Wie die Beschwerdeführer anerkennen, wird der Umfang der Gemeindeautonomie durch das kantonale und
das eidgenössische Recht bestimmt (Art. 109 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 [SR
131. 212]). Zu prüfen ist entsprechend den vorgebrachten Rügen, ob das kantonale Recht die Zuständigkeit für
den Erlass der Überbauungsordnung dem Kanton überträgt und damit die kommunalen Stimmberechtigten von



BGer · 1A.189/2000 · Ökologisches Gleichgewicht · S. 5

der Mitbestimmung ausschliesst. Ist dies der Fall, liegt keine Verletzung des Stimmrechts bzw. der Gemeinde-
autonomie vor.
Gemäss Art. 102 Abs. 1 und 2 BauG kann der Regierungsrat eine kantonale Überbauungsordnung zur Wahrung
gefährdeter regionaler oder kantonaler Interessen erlassen.
Nach Art. 32 des Abfallgesetzes kann er den Standort von Abfallanlagen bestimmen, wobei sich das Verfahren
und die Rechtswirkungen nach den baugesetzlichen Bestimmungen über die kantonale Überbauungsordnung
richten. Während näher zu prüfen wäre, ob Art. 32 des Abfallgesetzes auch für die Festlegung des Standorts
kleinerer Anlagen von lokaler Bedeutung herangezogen werden könnte, lässt sich nicht ernsthaft bezweifeln,
dass er auf Anlagen von regionaler oder überregionaler Bedeutung, vor allem Deponien und Kehrichtverbren-
nungsanlagen, anwendbar ist. Die Argumentation der Beschwerdeführer, wonach der Erlass einer kantonalen
Überbauungsordnung erst dann in Frage kommen soll, wenn die Erteilung einer ordentlichen Baubewilligung
bzw. die Durchführung eines kommunalen Planungsverfahrens aufs Höchste gefährdet ist, würde Art. 32 des
Abfallgesetzes neben Art. 102 Abs. 1 und 2 BauG keinerlei selbständige Tragweite belassen. Warum der kanto-
nale Gesetzgeber eine solche inhaltsleere Vorschrift hätte erlassen sollen, legen die Beschwerdeführer nicht dar.
Es ist nicht willkürlich, dass das Verwaltungsgericht in Art. 32 des Abfallgesetzes eine Bestimmung erblickt
hat, die einen Anwendungsfall der Wahrung gefährdeter regionaler oder kantonaler
Interessen im Sinne von Art. 102 Abs. 2 BauG bezeichnet. Folglich durfte das Verwaltungsgericht vorliegend
die Zuständigkeit des Regierungsrats zum Erlass einer kantonalen Überbauungsordnung bejahen.

Im Übrigen entspricht es allgemeiner Erfahrung, dass die Wahl von Standorten für grössere Abfallanlagen
oft politisch stark umstritten ist, was dazu führt, dass die zufällige politische Akzeptanz gegenüber sachlichen
Kriterien zu viel Gewicht erhalten kann. In diesem Umstand liegt, wie das Verwaltungsgericht ohne Willkür
feststellen konnte, eine Gefahr für das regionale und kantonale Interesse an der zweckmässigen Festlegung der
Standorte für grössere Abfallanlagen.
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die lokale Bevölkerung den Bau oder die Erweiterung von Abfallan-
lagen mit regionaler oder kantonaler Bedeutung durchaus nicht immer ablehnt, wie die von den Beschwerde-
führern erwähnten Beispiele zeigen.

Nachdem Art. 32 Abs. 2 des Abfallgesetzes hinsichtlich Verfahren und Rechtswirkungen ausdrücklich auf die
kantonale Überbauungsordnung verweist, ist auch der Einwand offensichtlich unbegründet, der Regierungsrat
könne aufgrund dieser Bestimmung ausschliesslich den Standort festlegen.

b) Die Beschwerdeführer halten die kantonale Überbauungsordnung auch für unzulässig, weil keinerlei um-
fassende Kontrolle (einschliesslich einer Ermessenskontrolle) dieser Planung durch eine Rechtsmittelinstanz
erfolgt sei.

aa) Art. 33 Abs. 2 RPG verlangt, dass das kantonale Recht wenigstens ein Rechtsmittel gegen Verfügungen und
Nutzungspläne vorsieht, die sich auf dieses Gesetz und seine kantonalen und eidgenössischen Ausführungsbe-
stimmungen stützen.
Dabei ist eine volle Überprüfung durch wenigstens eine Beschwerdebehörde zu gewährleisten (Art. 33 Abs. 3
lit. b RPG). Volle Überprüfung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur die freie Prüfung des Sachverhalts
und der sich stellenden Rechtsfragen, sondern auch eine Ermessenskontrolle.
Die Beschwerdebehörde hat zu beurteilen, ob das Planungsermessen richtig und zweckmässig ausgeübt worden
ist.
Sie hat dabei allerdings im Auge zu behalten, dass sie Rechtsmittel- und nicht Planungsinstanz ist. Die Über-
prüfung hat sich sachlich vor allem dort zurückzuhalten, wo es um lokale Angelegenheiten geht, hingegen so
weit auszugreifen, dass die übergeordneten, vom Kanton zu sichernden Interessen einen angemessenen Platz
erhalten (vgl. BGE 119 Ia 321 E. 5a S. 326 f.; 114 Ia 245 E. 2b; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Kom-
mentar zum Raumplanungsgesetz, Zürich 1999, Art. 33 Rz. 52 ff.). Im Rechtsmittelverfahren ist immer der
den Planungsträgern durch Art. 2 Abs. 3 RPG zuerkannte Gestaltungsbereich zu beachten. Ein Planungsent-
scheid ist daher zu schützen, wenn er sich als zweckmässig erweist, unabhängig davon, ob sich weitere, ebenso
zweckmässige Lösungen erkennen lassen (Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Um-
weltschutzrecht, 3. Aufl. , Bern 1995, S. 422 f.).



BGer · 1A.189/2000 · Ökologisches Gleichgewicht · S. 6

bb) Die volle Überprüfung im Sinne von Art. 33 Abs. 3 lit. b RPG ist grundsätzlich durch eine übergeord-
nete, von der planfestsetzenden Behörde unabhängige Instanz vorzunehmen (Schürmann/Hänni, a.a.O., S. 422;
vgl. BGE 118 Ib 381 E. 3c S. 397 f.; 114 Ia 233 E. 2b S. 235 ff.; 109 Ib 121 E. 5b S. 123 f.; Urteil des
Bundesgerichts vom 3. April 1992 in: ZBl 94/1993 S. 43). Dabei muss es sich nicht zwingend um eine Be-
schwerdebehörde im eigentlichen Sinn handeln.
Eine von der planfestsetzenden Behörde unabhängige Einspracheinstanz kann den bundesrechtlichen Anfor-
derungen genügen (BGE 119 Ia 321 E. 5c S. 328; 108 Ia 33 E. 1a S. 34 mit Hinweisen). Auch liess es die
Rechtsprechung in Bezug auf Planungen in den Kantonen Genf und Waadt zu, dass kantonale Parlamente oder
Regierungen als Planfestsetzungsbehörden über Einsprachen gegen Nutzungspläne als einzige Instanz mit vol-
ler Kognition entscheiden (BGE 112 Ib 164 E. 4c/bb S. 168 f.; 111 Ib 9 E. 2b S. 11; 108 Ib 479 E. 3c S.
483, je mit Hinweisen). Solche Verfahren erwiesen sich als mit Art. 33 RPG vereinbar, da den Entscheiden der
kantonalen Instanzen ein Planentwurf unterer kantonaler Behörden zugrunde lag und die Einsprachen aufgrund
von Vorarbeiten und Vorschlägen kommunaler oder kantonaler Behörden beurteilt wurden (BGE 112 Ib 164 E.
4c/bb S. 170).
Ob an dieser Rechtsprechung in Bezug auf Nutzungspläne, die kein konkretes Bauprojekt zum Gegenstand
haben, festgehalten werden kann, ist fraglich, doch muss die Frage im vorliegenden Verfahren nicht weiter
geprüft werden. Jedenfalls kann die erwähnte Rechtsprechung im Lichte des Koordinationsgebots und des seit
dem 1. Januar 1997 in Kraft stehenden Art. 25a RPG in Verbindung mit Art. 33 RPG nicht auf (Sonder-) Nut-
zungspläne übertragen werden, mit deren Erlass auch die erforderlichen Bewilligungen (Verfügungen) für ein
konkretes Vorhaben erteilt werden (vgl. BGE 118 Ib 381 E. 3c S. 397 f.).

Das öffentlich aufgelegte Projekt enthielt neben der Überbauungsordnung und dem Überbauungsplan vorwie-
gend Projektunterlagen, Pläne und Berichte des Planungsbüros, welches das Vorhaben im Auftrag der AVAG
im Detail projektiert und den Umweltverträglichkeitsbericht ausgearbeitet hatte. Im Rahmen der Beurteilung
des Vorhabens hat der Regierungsrat die im Anschluss an die Projektauflage durch die kantonale Koordinati-
onsstelle für Umweltschutz und weitere Behörden erfolgte Prüfung der Umweltverträglichkeit sowie weitere
Amts- und Fachberichte kantonaler Stellen und zwei Bewilligungen eidgenössischer Amtsstellen beigezogen.
Der Regierungsrat hat die Planfestsetzung somit zwar aufgrund von Vorschlägen und Stellungnahmen unterer
kantonaler Behörden vorgenommen, doch war er die erste und einzige staatliche Behörde, die das Projekt der
AVAG einer den Koordinationsanforderungen von Art. 25a RPG genügenden gesamthaften Beurteilung mit
umfassender Prüfung unterzog. Eine volle Überprüfung dieses Entscheids, der in verschiedener Hinsicht einer
Verfügung gleichkommt, durch eine übergeordnete, vom planfestsetzenden Regierungsrat unabhängige Instanz,
wie dies Art. 33 Abs. 3 lit. b RPG grundsätzlich verlangt, fand nicht statt.
Der Regierungsrat durfte im Rahmen einer dem Koordinationsgebot genügenden Rechtsanwendung zwar gleich-
zeitig mit der Planfestsetzung die für das Bauvorhaben erforderlichen Verfügungen treffen, doch konnte er in
demselben Entscheid nicht auch noch die Funktion der Beschwerdebehörde mit voller Überprüfungsbefugnis
im Sinne von Art. 33 Abs. 3 lit. b RPG wahrnehmen. Als erste einheitliche Rechtsmittelinstanz im Sinne des
Art. 33 Abs. 4 RPG wurde das Verwaltungsgericht tätig. Dieses musste somit eine den Anforderungen von Art.
33 Abs. 3 lit. b RPG genügende Prüfung vornehmen.

cc) Das Verwaltungsgericht durfte sich unter diesen Umständen als erste Rechtsmittelinstanz nicht auf die
tatsächliche und rechtliche Kontrolle gemäss Art. 80 lit. a und b VRPG beschränken. Vielmehr liegt nach den
Ausführungen in E. 3b/bb hiervor einer jener Fälle vor, in denen die Gesetzgebung (Art. 33 Abs. 3 lit. b RPG)
die Rüge der Unangemessenheit vorsieht (Art. 80 lit. c VRPG; vgl. Merkli/Aeschlimann/ Herzog, a.a.O., N.
17 zu Art. 80 VRPG). Indessen ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid, dass das Verwaltungsgericht
den Standortentscheid des Regierungsrats auch bei einer Ermessensüberprüfung geschützt hätte. Bei der Er-
messensüberprüfung hätte das Verwaltungsgericht, wie vorne (E. 3b/aa) erwähnt, zu beurteilen gehabt, ob der
gewählte Standort zweckmässig sei; selbst wenn noch andere zweckmässige Lösungen erkennbar gewesen
wären, hätte es die angefochtene Planung nicht aufheben können.

Das Verwaltungsgericht hat erwogen, der Regierungsrat habe seinen Standortentscheid auf die Standorteva-
luation der AVAG vom September 1993 gestützt. Dieser Bericht könne im Wesentlichen nach wie vor als
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aktuell gelten. Er enthalte gründliche und umfassende Untersuchungen, die auch die Umweltbelastung und die
Lage in einem Agglomerationsgebiet miteinbezogen und zu einem ”eindeutigen Ergebnis” geführt hätten. Kei-
ne Vorschrift verbiete die Errichtung von Kehrichtverbrennungsanlagen im Agglomerationsgebiet. Tatsächlich
würden denn auch verschiedene Kehrichtverbrennungsanlagen in Bevölkerungszentren, so in Bern, Biel und
Zürich, betrieben. Es könne auch nicht gesagt werden, dass der Regierungsrat bei seinem Standortentscheid
die raumplanerischen Ziele und Grundsätze verletzt habe, zumal er alle massgebenden Faktoren berücksichtigt
habe.

Aus diesen Ausführungen im angefochtenen Entscheid lässt sich ohne weiteres folgern, dass das Verwal-
tungsgericht den ausgewählten Standort sowie die weiteren Erwägungen des Regierungsrats nicht nur für nicht
rechtsverletzend, sondern auch für zweckmässig hielt. Der angefochtene Entscheid ist somit im Ergebnis mit
Art. 33 Abs. 3 lit. b RPG vereinbar.

c) Unzutreffend ist der Einwand der Beschwerdeführer, eine geringfügige Änderung einer kantonalen Über-
bauungsordnung unterstehe einem umfassenderen Rechtsschutz als deren Erlass oder erhebliche Änderung.
Gemäss Art. 102 BauG ist der Regierungsrat zuständig für den Erlass (oder eine erhebliche Änderung) einer
kantonalen Überbauungsordnung.
Entsprechende Beschlüsse unterliegen der Beschwerde an das Verwaltungsgericht (vgl. Art. 61a BauG; Art.
121 Abs. 4 und 5 der kantonalen Bauverordnung vom 6. März 1985 [BauV]).
Art. 122 Abs. 4 BauV, auf den sich die Beschwerdeführer beziehen, regelt den Sonderfall der geringfügigen
Änderung von kantonalen Überbauungsordnungen. Er erklärt die Justiz-, Kirchen- und Gemeindedirektion für
erstinstanzlich zuständig und eröffnet den Beschwerdeweg an den Regierungsrat, der endgültig entscheidet. Ein
Weiterzug an das Verwaltungsgericht steht in diesen Fällen nicht offen.
d) Die übrigen Ausführungen der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang sind nur zum Teil nachvollzieh-
bar.
So ist kaum verständlich, was die Aussage bedeuten soll, ”bekanntlich” regle ”die Zonenplanung immer auch
die Immissionsschutzbestimmungen”.
Es versteht sich jedenfalls, dass die umstrittene Anlage die für sie massgeblichen Immissionsschutzbestim-
mungen des Bundesrechts unabhängig davon einzuhalten hat, ob sie auf der Grundlage eines kommunalen
oder eines kantonalen Sondernutzungsplans bewilligt wird. Dass die kommunalen Stimmbürger über die Keh-
richtverbrennungsanlage nicht abstimmen können, ist Folge der zuvor erörterten Regelung im Bau- und im
Abfallgesetz. Es ist keine Vorschrift ersichtlich, gegen die diese Regelung verstossen würde.

Bauherrin im vorliegenden Verfahren ist die AVAG und nicht der Regierungsrat. Der Regierungsrat ist als
oberste kantonale Exekutivbehörde für den Vollzug der eidgenössischen Vorschriften über die Abfallentsor-
gung verantwortlich.
Diese Zuständigkeit schliesst nicht aus, dass der Regierungsrat als Bewilligungsbehörde für eine Abfallanlage
auftritt. Die Beschwerdeführer kritisieren diese Konstellation als undemokratisch, ohne eine Norm oder einen
Rechtsgrundsatz anzuführen, der dadurch verletzt würde. Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass
die Kantone den ihnen in Art. 31b USG erteilten Auftrag, die Siedlungsabfälle zu entsorgen, an die Gemeinden
delegieren können (BGE 125 II 508 E. 5a mit Hinweis). Im Kanton Bern ist dies in Art. 10 des Abfallgesetzes
geschehen. Nach dessen Abs. 1 sorgen die Gemeinden für die erforderlichen Anlagen zur Verwertung oder
Beseitigung der Siedlungsabfälle. Die Zuständigkeit für die Projektierung und den Betrieb der umstrittenen
Anlage und die Kompetenz, sie zu bewilligen, liegen daher im vorliegenden Fall nicht in derselben Hand. Eine
Interessenkollision, wie die Beschwerdeführer behaupten, liegt nicht vor.
4.- Im Folgenden sind die Einwände der Beschwerdeführer gegen die vom Verwaltungsgericht beurteilte Über-
bauungsordnung zu prüfen. Dabei ist, da die mit einer Baubewilligung verknüpfte Überbauungsordnung Ver-
fügungswirkung hat und die sich stellenden raumplanungsrechtlichen und umweltschutzrechtlichen Fragen un-
trennbar miteinander verknüpft sind, eine umfassende Rechtskontrolle, auch hinsichtlich der Standortfrage,
vorzunehmen (vgl. BGE 123 II 88 E. 1a, 289 E. 1b).

a) Die Beschwerdeführer kritisieren, der Standortentscheid verletze raumplanerische Ziele und Grundsätze.
Er trage der Nähe des Wohngebiets, dem ”zonenplanerischen Immissionsschutz” und der erhöhten Gefährdung
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von Leib und Leben nicht Rechnung.

Es ist nachstehend im Einzelnen zu prüfen, ob das Projekt die massgeblichen Immissionsschutzvorschriften ein-
hält (vgl. E. 8 f.). Diese ergeben sich aus dem Umweltschutzgesetz und seinen Ausführungsverordnungen und
nicht aus dem Raumplanungsgesetz. Grundsätzlich widerspricht es nicht Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art. 3 Abs. 3 lit.
b RPG (Erhaltung wohnlicher Siedlungen, Schutz der Wohngebiete vor Einwirkungen), eine Kehrichtverbren-
nungsanlage im Siedlungsgebiet vorzusehen, sofern sie mit den nötigen Vorrichtungen zur Emissionsbegren-
zung ausgestattet ist und sofern der Verkehr von und zur Anlage über geeignete Strassen und Bahnanschlüsse
geführt werden kann. Zu berücksichtigen ist, dass Kehrichtverbrennungsanlagen so zu betreiben sind, dass die
bei der Verbrennung anfallende Wärme genutzt wird (Art. 38 Abs. 1 lit. a TVA), was im Siedlungsgebiet weit
eher möglich ist als ausserhalb. Was die Beschwerdeführer mit ”zonenplanerischem Immissionsschutz” mei-
nen, erläutern sie nicht näher und ist unklar. Die Lage in einer geeigneten Zone stellte bereits ein Kriterium der
Grobevaluation dar. Vorliegend kann keinesfalls gesagt werden, die Anlage sei in einem aufgrund der kommu-
nalen Nutzungsordnung ungeeigneten Gebiet (z.B. als Fremdkörper in einer
Wohnzone) vorgesehen.

b) Die Beschwerdeführer machen geltend, auf die Standortevaluation von 1993 könne schon deswegen nicht
abgestellt werden, weil damals von einer Verbrennungskapazität von 180’000 t ausgegangen worden sei.

Es mag zutreffen, dass bei der heute geplanten Anlage der Landbedarf etwas kleiner ist als ursprünglich
angenommen, wobei eine ausreichende Landfläche allfällige Erweiterungen bzw. Zusatzbauten zulässt, was
grundsätzlich günstig zu bewerten ist. Vor allem fällt auf, dass in der Vorausscheidung von den ursprünglich
in Betracht gezogenen 31 Standorten keiner wegen ungenügender Arealgrösse wegfiel, sondern dass durch-
wegs die ungenügende Verkehrserschliessung zum Ausschluss führte. Der Landbedarf spielt in diesem Sinn
eine untergeordnete Rolle. Bei den übrigen von den Beschwerdeführern erwähnten Kriterien (Bahnanschluss,
Strassenanschluss und Wärmenutzung) kommt es entgegen ihrer Auffassung auf die reduzierte Kapazität nicht
an. Ein Bahnanschluss ist für die Lieferung des Abfalls aus den weiter entfernten Teilen des Einzugsgebiets auf
jeden Fall erforderlich. Für die Anlieferung aus dem näheren Einzugsgebiet, die per Lastwagen erfolgt, ist eine
geeignete Anbindung ans Strassennetz ebenfalls unabhängig von der Verbrennungskapazität vorauszusetzen.
Die reduzierte Wärmeleistung führt soweit ersichtlich nicht dazu, dass zusätzliche Standorte in Frage kommen.

Bei der Beurteilung des Anschlusses an das Strassennetz ging die Standortevaluation davon aus, dass even-
tuell die Werkausfahrt bei der Allmend benützt werden könne.
Dass zunächst keine Fahrbahn entlang der Panzerpiste (am Nordrand der Allmend) vorgesehen war, hatte auf
die Bewertung der Erschliessung unter Immissionsgesichtspunkten kaum einen Einfluss, wohl hingegen unter
jenem der Kosten. In der Sensitivitätsanalyse zeigte sich indessen, dass der Standort Kleine Allmend auch unter
Vernachlässigung des Kostenfaktors am besten abschnitt. Es kann daher dahingestellt bleiben, ob die von den
Beschwerdeführern behaupteten, aber nicht belegten Zusatzkosten hinsichtlich Erschliessung und weiterer Ele-
mente tatsächlich anfallen oder nicht. Sie ändern an der günstigen Beurteilung des gewählten Standorts nichts
Wesentliches.

c) Die Beschwerdeführer wenden ein, die Standortevaluation sei hinsichtlich der Anzahl Personen, die von
Luftschadstoffen aus der Kehrichtverbrennungsanlage betroffen sind, von unzutreffenden Annahmen ausge-
gangen.

In der Standortevaluation wurde der Bereich dargestellt, in welchem die maximalen NO2-Immissionsbeiträge
zu erwarten sind. Diese betragen ca. 0.08 µg/m3.DieBeschwerde f ührerbehauptenzuUnrecht,derentsprechendeBereichseigemässUV BvomMärz1999vielgrösser.DasumstrittenePro jektsiehtvor,dieheutigeHeizzentralederMilitärbetriebeT hundurchdieKehrichtverbrennungsanlagezuersetzen.
DieStandortevaluationstelltdieNO2−Netto−Zusatzbelastungendar,diedabeiau f tretenwerden.Beilage4.1−
6desUV BweistdemgegenübermaximaleImmissionsbeiträgevonrund0.15−0.17µg/m3aus;derBereichmiteinerZusatzbelastungvon0.08µg/m3istinderTaterheblichgrösseralsau f derKarteinderStandortevaluationangegebenwurde.IndessengibtderUV B,andersalsdieStandortevaluation,nichtdieNetto−
Zusatzbelastungwieder.DieseresultierterstnachAbzugderimUV BseparatausgewiesenenNO2−Immissionen,dieheutevonderHeizzentralederMilitärbetriebeverursachtwerdenundsichiminteressierendenGebietzwischen0.1und0.45µg/m3bewegen.ImErgebniswurdedaherderEin f lussderAnlagehinsichtlichderNO2−
ImmissioneninderStandortevaluationeherzupessimistischundnichtzuoptimistischbeurteilt.

d)Estri f f tzu,dassdieBelastungmitSchwebestaubbeiderStandortsuchenichtberücksichtigtwurde.Darauskannnichtabgeleitetwerden,dieStandortevaluationseimangelha f t.DieBelastungmitNOxwurdeseitdenachtzigerJahrenalsLeitgrössebeiderBeurteilungderLu f tbelastungangesehen.AuchheutenochstelltNOxeineLeitgrössedar;dieindenneunzigerJahrendurchge f ührtenUntersuchungenüberdenZusammenhangvonLu f tbelastungundAtemwegserkrankungenhabenallerdingszurErkenntnisge f ührt,dasszusätzlichauchderlungengängigeFeinstaub(PM10)einenwichtigenLeitschadsto f f darstellt,was1997zueinerentsprechendenErgänzungvonAnhang7LRV f ührte(vgl.BUWAL, Immissionsgrenzwerte f ürLu f tschadsto f f e,Schri f tenreiheUmwelt[SRU ]Nr.52,Bern1986,S.10 f f .



BGer · 1A.189/2000 · Ökologisches Gleichgewicht · S. 9

und32 f f .;BUWAL,Schwebestaub,SRUNr.270,Bern1996,S.13).EsistangesichtsdesdamaligenWissensstandesnichtzubeanstanden,dassdieStandortevaluationsichau f dieBerücksichtigungvonNOxundeinigenproblematischenSchwermetallenbeschränkte.Esverstehtsichaber,dassbeiderBeurteilungderÜberbauungsordnungbzw.deskonkretenBaupro jektsdenseithergewonnenenErkenntnissenRechnungzutragenist(vgl.hierzuauchhintenE.8).

AuchderUmstand,dassderKatastrophenschutznichtindieStandortevaluationeinbezogenwurde,stelltkeinenMangeldar.Esistnichtersichtlich, inwie f erndieserAspektbeiderAuswahldergeeignetenStandorteeinenmassgeblichenEin f lusshättehabenkönnen.AuchhiergiltimÜbrigen,dassdasPro jektdenAn f orderungenandenSchutzvorKatastrophenbzw.Grossschädenzugenügenhat.Ähnlichesgilt f ürweitereGesichtspunktewiedieBelastungdurchDioxine.
AktenwidrigistdieBehauptungderBeschwerde f ührer,dieVorbelastungdesBodensmitSchadsto f f enseinichtberücksichtigtworden.VielmehrstelltedieseVorbelastungeinKriteriumbeiderFeinevaluationdar.

DieLärmbelastungvonAnwohnerndurchVerkehrwurdeinderGrob−undinderFeinevaluationberücksichtigt,wiegenerellderErschliessungs f ragegrossesGewichtbeigemessenwurde.ObaneinzelnenPunktenerhöhteBelastungenau f treten,konnteimRahmenderStandortevaluationvernachlässigtwerden,weildieFragederEmissionsbegrenzungGegenstanddesPro jektbewilligungsver f ahrensbildet.

e)DieBeschwerde f ührerweisendarau f hin,dassdervorgeseheneStandortdurchdieAktivitätendesWa f f enplatzesvorbelastetist.Esistunklar,wassiedaraus f ürsichableitenwollen.Die f raglichenVorbelastungenkumulierensichnichtmitdenAuswirkungenderKehrichtverbrennungsanlage.
Unbehel f lichistauchdernichtnäherkonkretisierteEinwand,dasumstritteneVorhabenbeeinträchtigediekün f tigeEntwicklungdesWa f f enplatzareals f ürzivileNutzungen.

Au f denEinwand,diePlanungderKehrichtverbrennungsanlageT hunberuheau f einemveraltetenAb f all−Leitbild, istanschliessendeinzugehen(E.5).ErstelltdieErgebnissederStandortevaluationnichtinFrage,dabeidieserimmervondenselbenPrämissenausgegangenwurdeundderVergleichderStandortedaherdurchall f älligeMängeldesLeitbildsnichtbeein f lusstwird.

GenerellkannderAu f f assungdesVerwaltungsgerichtsbeigep f lichtetwerden,dassdieStandortauswahlau f einerbreitenundseriösenGrundlageberuht.DieEinwändederBeschwerde f ührererschütterndiesesErgebnisinkeinerWeise.
5.−DieBeschwerde f ührermachengeltend,diePlanungderKehrichtverbrennungsanlagebasiereau f einemveralteten,nichtau f denneuestenStandgebrachtenAb f all−
Leitbild.
DieseshätteentsprechendArt.3Abs.1deskantonalenAb f allgesetzesunterMitwirkungderGemeinden,AnlagenbetreiberundderRegional planungsvereinigungennachge f ührtwerdenmüssen,bevorgestütztdarau f überdieange f ochteneÜberbauungsordnungentschiedenwurde.

a)GemässArt.31USGerstellendieKantoneeineAb f all planung(vgl.dazuBGE126II26E.3aS.29 f .).DasBundesrechtüberlässtesdenKantonen,diedamitverbundenenRechtswirkungenimEinzelnen f estzulegen(PierreT schannen,KommentarzumUmweltschutzgesetz,Zürich2000,N.24 f .zuArt.31).

DerKantonBernhatbereits1991eineAb f all planunginFormeinesAb f all−Leitbildesvorgelegt.1997 f olgteeineüberarbeiteteFassungdesLeitbildes,umdenÄnderungenimAb f allbereichRechnungzutragen.DasLeitbildstelltdieAb f all planunggemässArt.31USGsowieArt.16und17TVAdar;esdientalsEntscheidungsgrundlage f ürMassnahmennachdemkantonalenAb f allgesetz(vgl.Art.3Abs.4Ab f allgesetz).
ImAb f all−Leitbildselbstwirdausge f ührt,dasLeitbildhabedieBedeutungeinerSachplanung;esseibehörden−,nichtabergrundeigentümerverbindlich.DasVerwaltungsgerichthatsichdieserSichtweisegrundsätzlichangeschlossenundge f olgert,esseinichtohneweiteresverständlich,dasssichderRegierungsratineinemwesentlichenPunktdesLeitbildesnichtanseineeigeneVorgabehalte.
Weiter f ührtdasVerwaltungsgerichtaus,esseiandasLeitbild(analogdemRicht plan)unteranderemdannnichtgebunden,wennveränderteVerhältnisseoderbessereErkenntnisseAbweichungennahelegten.AbweichendvomLeitbildseiinderZwischenzeitbeschlossenworden,dieKehrichtverbrennungsanlageBiel(derMüllverwertungBiel−
SeelandAG[MÜV EAG])weiterzubetreiben,sodassausdiesemGebietkeineAb f alllie f erungenzuerwartenseien.Auch f ürdieRegionBernmüssteninT hunkeineKapazitätenmehrbereitgestelltwerden.
Damitseiesnichtzubeanstanden,dassdieKapazitätderumstrittenenAnlagealleinau f dieausderAVAG−RegionzuentsorgendeAb f allmengevonunge f ähr100′000tausgerichtetwerde.

b)DieBeschwerde f ührerbringennichtsvor,wasdieseBetrachtungsweisealsrechtswidrigerscheinenliesse.
Insbesonderekönnensiesichnichtdarau f beru f en,dassihnendurchdieÜberprü f ung,welchedasVerwaltungsgerichtvorgenommenhat,eineInstanzverlorengehe.EslagimErmessendesVerwaltungsgerichts,denvonihm f estgestelltenMangel−
dendieBeschwerde f ührerübrigensimkantonalenVer f ahrengarnichtgerügthatten−selbstzubehandelnoderdieAngelegenheitzurückzuweisen(vgl.Art.84Abs.1V RPG).

ImÜbrigenpostuliertdasAb f all−LeitbildnichtkategorischdieStilllegungderKehrichtverbrennungsanlageBiel.ImLeitbildwirdausge f ührt,dieplanerischeFestlegungderkün f tigenSchliessungderKehrichtverbrennungsanlageBielstellekeineabschliessendeFestlegung f ürdieMÜV EAGdar;einWeiterbetriebdereigenenAnlagekommeallerdingsnuruntergewissenBedingungeninFrage.UmsowenigerAnlassbestand f ürdasVerwaltungsgericht,dieAngelegenheitzurErgänzungdesLeitbildszurückzuweisen,bevoreszurÜberbauungsordnungKVAT hunStellungnahm.

c)DasAb f all−LeitbildlegtdieEinzugsgebietederKehrichtverbrennungsanlagenimWesentlichenentsprechenddenEntsorgungsregionen f est.FürdieVerbrennungderSiedlungsab f ällesiehtdasLeitbildeinenKVA−
VerbundderRegionenAVAG,ARBE(RegionBern)undKEBAG(nordöstlicherKantonsteil)vor.DieserVerbundisto f f enbarvorallemdeshalbnichtzustandegekommen,weildieKehrichtverbrennungsanlageBernentgegenden f rüherenErwartungeninderLageseinwird,deninihremEinzugsgebietan f allendenAb f allimWesentlichenselbstzuverbrennen.DerVerzichtau f denVerbundändertnichtsdaran,dassdieAnlageinT hungemässLeitbildinersterLiniedenAb f allausderAVAG−
Regionzuentsorgenhat.Inso f ernwirdihrEinzugsgebietimLeitbildentgegendenBehauptungenderBeschwerde f ührerhinreichendklar f estgelegt.

6.−DieBeschwerde f ührerbestreiten,dass f ürdieKehrichtverbrennungsanlageT huneinBedür f nisbestehe.SowohlderRegierungsratalsauchdasVerwaltungsgericht,welchesdieseFrageeinlässlichbehandelthat,sinddergegenteiligenAu f f assung.

a)DasVerwaltungsgerichthatimange f ochtenenEntscheidgründlichuntersucht,welcheAb f allmengenausderAVAG−
Regionan f allenundindennächstenJahrenzuerwartensind,unterBerücksichtigungderMassnahmenzurAb f allvermeidungund−
verwertung,hinsichtlichwelcherderKantoneineRatevon40%erreichthat.Eshatgeprü f t,obeineVerbrennungderAb f älleinanderenKehrichtverbrennungsanlagendesKantonsoderderumliegendenKantoneinFragekommt,unddiesverneint.Weiterhates f estgestellt,dassaucheineVerbrennunginweiterent f erntenAnlagenau f DauersowohlausgrundsätzlichenwieauspraktischenErwägungenausserBetracht f ällt.
Schliesslichhateserwogen,dasseinegesamtschweizerischeBetrachtungderAb f all problematikzukeinemanderenErgebnis f ührt,unddaherdenBedar f f ürdasVorhabenbe jaht.Au f diesezutre f f endenErwägungenkanngrundsätzlichverwiesenwerden.ImFolgendenistlediglichau f einigevondenBeschwerde f ührernkonkretundsubstanziierterhobeneEinwändeeinzugehen.
b)InderAVAG−Region f allengemässdenFeststellungendesVerwaltungsgerichts jährlichrund85′000bis90′000tbrennbareSiedlungs−
undBauab f ällean.Hinzukommenrund5′000bis10′000tgetrockneterKlärschlamm,dereben f allsverbranntwerdenmuss.BisEnde1999wurdendieseAb f älleau f DeponienderAVAGabgelagert,wasinzwischennichtmehrzulässigist(Art.30cAbs.1USG,Art.11und53aAbs.1TVA,vgl.dazudieUrteiledesBundesgerichtsvom11.November1998,auszugsweisepubliziertin :
URP1999S.160 f f .undZBl100/1999S.534 f f .,sowievom15.Mai2000, in :URP2000S.324 f f .).DasBUWALweistinseinerStellungnahmeandasBundesgerichtdarau f hin,dassderAb f allderAVAG−
RegionmangelsgenügenderVerbrennungskapazitäteninderübrigenSchweizauchheutenochzueinemerheblichenTeilunbehandeltabgelagertwird.Esbedar f keinerweiterenAus f ührungen,dassdiesArt.30cUSGundArt.11TVAwiderspricht.

Hinzukommt,dassgemässdenFeststellungendesVerwaltungsgerichtsdieAb f allmengeseiteinigenJahrenwiederzunimmt.DasBUWAL f ührthierzuinseinerVernehmlassungandasBundesgerichtaus,dieMengederbrennbarenAb f älleinderSchweizseivon1996bis1999umgesamtha f t10%au f 3.17Mio.tgestiegen.IndennächstenJahrenseieinweitererZuwachszuerwarten.Erstetwaab2005könnemiteinerStabilisierungderAb f allmengegerechnetwerden,vorausgesetzt,dasskün f tignochverstärktAb f ällevermiedenwürden.

FürdasJahr2005werdemiteinerzuverbrennendenAb f allmengevonca.3.7Mio.tgerechnet.DieBeschwerde f ührerhaltendementgegen, lautderAb f allstatistik1996desBUWAL(Umwelt−
MaterialienNr.90)habedieMengederbrennbarenAb f älle19963.14Mio.tbetragen.Wenn1999dieseMenge3.17Mio.tbetragenhabe,machederZuwachsnicht10%aus.DiePrognosedesBUWAL f ür2005seidahernichtnachvollziehbar.DieserEinwandübersieht,dassdasBUWALinseinen(allezweiJahrepublizierten)Statistikenbisundmit1996immereinengewissenAnteilillegalentsorgterAb f älleeinrechnete.InderAb f allstatistik1998wurdedarau f erstmalsverzichtet(BUWAL,Ab f allstatistik1998,UmweltMaterialienNr.119,Bern1999,S.28).OhneillegalentsorgteAb f ällebetrugdieMengederbrennbarenAb f älle19962.88Mio.t.Ausgehendvondieser f üreinenkorrektenVergleichmassgeblichenZahl,ergibtsichbis1999(3.17Mio.t)einZuwachsvon10%.

Au f dieAn f ang1999imAu f tragderschweizerischenPreisüberwachungerstatteteStudiezurKapazitätderKehrichtverbrennungsanlagenkannschondeswegennichtabgestelltwerden,weilderenSchätzungenzurEntwicklungderAb f allmengevielzutie f liegen.Die f ür2005maximal prognostizierteMengevon3Mio.tbrennbarerSiedlungsab f ällewurdebereits1998erreicht,die f ür2010erwarteteMaximalmenge(3.15Mio.t)imJahr1999überschritten.
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DasVerwaltungsgerichthaterwogen,dassinderAVAG−RegiondieSackgebühreinge f ührtunddieIn f rastruktur f ürSeparatsammlungenau f gebautwurde,begleitetvonAu f klärungsaktivitätenimBereichderAb f allverminderungund−
verwertung.DementsprechendseidieAb f allmengeinderAVAG−Regionvon1990bis1996umca.19%zurückgegangen.
DabeihabeallerdingsauchdiestagnierendeWirtscha f tslageeinenichtzuunterschätzendeRollegespielt.NachdemsichdieAb f allmengenmitdemEinsetzeneinerwirtscha f tlichenErholungwiedererhöhthättenunddieweiterenEin f lussmöglichkeitendesKantonsau f dieEntwicklungderAb f allmengebegrenztseien,seiesnichtzubeanstanden,dassdieAVAGdieAnlageau f eineVerbrennungskapazitätvon100′000t proJahrausgerichtethabe.DiesenErwägungenistauchimLichtederStellungnahmedesBUWALbeizup f lichten.Nichtge f olgtwerdenkanndenBeschwerde f ührern,wennsiepauschaldenVorwur f erheben,diebernischeAb f all planungmissachtedieAn f orderung,Ab f älleseieninersterLiniezuvermeidenundzuverwerten.DieimLeitbildvorgesehenenundsoweitersichtlichauchverwirklichtenMassnahmenlassendiesenVorwur f alsungerecht f ertigterscheinen.EssprichtinsgesamtnichtsgegendieAnnahme,dasssichdieAb f allmengeinderAVAG−
Regionunge f ährentsprechenddemgesamtschweizerischenTrendentwickelnwird.

DieBeschwerde f ührerwendenweiterein,derAb f allderAVAG−RegionkönneinanderenAnlagenverbranntwerden,seiendiesandereKehrichtverbrennungsanlagenoderAnlagenderZementindustrie.Zudemseiesmöglich,durchAb f alltrennungdiezuverbrennendeAb f allmengezureduzierenundderenHeizwertzusenken,wassichgünstigau f dieKapazitätdesVorhabensauswirke.

c)aa)Art.31Abs.1USGverlangtvondenKantonenbeiderAb f all planungdieVermeidungvonÜberkapazitäten.
IndiesemZusammenhangverp f lichtetArt.31aAbs.1USGdieKantonezurZusammenarbeit.Dasbedeutetnicht,dassAb f allausbeliebigenGebietenderSchweizanbeliebigenanderenOrtendesLandeszuverbrennenist.DerBundgeht f ürdiePlanungderAb f allverbrennungvielmehrvonvierRegionenaus(Westschweiz,Mittelland,Ostschweiz/Innerschweiz,Tessin), innerhalbdererausreichendeVerbrennungskapazitätenbereitzustellensind.Damitergebensichökologischund f inanziellvertretbareTransportdistanzen.ZudemwerdenKantoneohneeigeneAb f allanlagennichtvonab f all politischenEntscheideninweitent f erntenLandesteilenabhängig(PierreT schannen,KommentarUSG,N.17zuArt.31;BUWAL,Ab f allstatistik1998,S.11,17 f f .).DasBundesgerichthatinseinemnichtverö f f entlichtenUrteilvom27.April1999inSachenKehrichtverbrennungsanlageLausanne/TridelSAerwogen,Art.31aUSGverp f lichtevorallembenachbarteKantonezurZusammenarbeit(E.3c/aa).FürdieKantonebedeutetdies,dasssiediePlanungihrerVerbrennungsanlagengrundsätzlichau f dieEntsorgungsautonomie jenerAb f allregionauszurichtenhaben,dersieangehören.DamitwirdeineregionenüberschreitendeZusammenarbeitetwabeikurz f ristigenEngpässenzurAusnützung
voninälterenAnlagennochvorhandenenKapazitätennichtausgeschlossen.

bb)BeidieserAusgangslagekanngrundsätzlichdahingestelltbleiben,ob,wiedieBeschwerde f ührerbehaupten, indenAnlagenderWestschweizundOstschweiz/InnerschweizÜberkapazitätenvorhandensind.Immerhinseiangemerkt,dassdiesgemässdenüberzeugendenDarlegungendesange f ochtenenEntscheidsunddesBUWALnichtderFallist.WährendzwischendenKapazitätsannahmenderBeschwerde f ührerund jenendesBUWALbezüglichderOstschweiznurkleinereDi f f erenzenbestehen,bestehengrosseUnterschiedeindenAnnahmenbezüglichderWestschweiz.HiermachendieBeschwerde f ührer jährlicheKapazitätsreservenvonrund215′000t(inLausanneundMonthey)geltend.DasBUWALerklärtdemgegenüber, inMontheywerdeeinalterO f enmiteinerJahreskapazitätvon45′000tdurcheinenO f enmiteinerKapazitätvon85′000tersetzt,waseineZusatzkapazitätvonnur40′000t proJahrscha f f e.InLausanneseiüberhauptnurderErsatzbestehenderO f enlinien(miteinerJahreskapazitätvon130′000t)vorgesehen.

Selbstwenn f ürdasJahr2005nichtvon3.7Mio.tbrennbarerAb f älleausgegangenwird,wiediesdasBUWALgestütztau f dieaktuellstenver f ügbarenUnterlagentut,sonderndieSzenariendesBUWALinderAb f allstatistik1998zugrundegelegtwerden,vondenendasVerwaltungsgerichtausging,zeigtsich,dasseinBedar f f ürdieRealisierungderKehrichtverbrennungsanlagenT hunundTessinausgewiesenist.
GemässdenBerechnungeninderAb f allstatistik1998 f ehlen,ausgehendvonden3Mio.tbrennbarerAb f älleausdemJahr1998undeinerZunahmederAb f allmengeunddesHeizwertsvon je1%proJahr,selbstnachdemBaudieserbeidenAnlagenimJahr2005rund118′000tVerbrennungskapazität.BeieinerkleinerenWachstumsratederAb f allmengeunddesHeizwertesvon je0.5%proJahrwäreeineReservekapazitätvon59′000tvorhanden(Ab f allstatistik1998,S.16).Hierzuistanzumerken,dassdasGebot,Überkapazitätenzuvermeiden,dieEinrechnungangemessenerReservenzurÜberbrückungvonsaisonalenSchwankungen,Betriebsaus f ällenundzumAu f f angenderunvermeidlichenPrognosenunsicherheitennichtverbietet(PierreT schannen,KommentarUSG,N.17zuArt.31).

DieBeschwerde f ührermachenunterBeru f ungau f eineErhebungdesVerbandesderBetriebsleiterSchweizerischerAb f allbehandlungsanlagen(V BSA)geltend,dasBUWALunterschätzedieVer f ügbarkeitderKehrichtverbrennungsanlagenunddamitderenKapazität.Die f raglicheErhebungdesV BSAdatiertvon1999und f ührtevorallemzumErgebnis,dassdieerheblichenmonatlichenSchwankungenderAb f allmengen f ürdieKapazitätsplanungvonBedeutungsind.DieBehauptungderBeschwerde f ührer,dassdasBUWALvonzutie f enVer f ügbarkeitenderVerbrennungsanlagenausgehe,wirddurchdieseUntersuchungnichtgestützt.

cc)InnerhalbderEntsorgungsregionMittellandliegtdieKehrichtverbrennungsanlageZuchwil/SO,welcheauchimAb f all−
LeitbilddesKantonsBernberücksichtigtwird,verbrenntsiedocheinenerheblichenTeildesAb f allsausdiesemKanton(KEBAG−
Region).DieBeschwerde f ührermachengeltend, inZuchwilbestehewegendesvorgesehenenBauseinerviertenO f enlinieeineKapazitätsreservevon70′000t proJahr.DieBeschwerde f ührerübergehen,dassdieseLinienuralsErsatz f üreinebestehendeLiniebzw.alsReserve f ürRevisionenetc.gebautwird.WederdieRauchgasreinigungnochdieEnergieverwertungwerdenau f eineZusatzkapazitätvon70′000t proJahrausgelegt;dieneueLiniekanndahernichtalszusätzlicheLinieverwendetwerden.AndereKehrichtverbrennungsanlageninderRegionMittelland,die f ürdieAbnahmedesAb f allsderAVAG−
RegioninFragekämen,habendieBeschwerde f ührernichtrechtzeitigbezeichnet.

Obes−wiedieBeschwerde f ührerbehaupten−in jedemFallzweckmässigerist,einebereitsbestehendeAnlagezuerweitern,statteineneuezubauen, istzwei f elha f t.JegrössereineAnlagebzw.diedarinverbrannteAb f allmengeist,umsohöherwerdendieEmissions f rachten,dieinihrerUmgebungverteiltwerden,auchwenndieAnlagealleVorschri f tenzurEmissionsbegrenzungeinhält.BeiderPlanungvonKehrichtverbrennungsanlagenspielenzahlreicheFaktoreneineRolle,namentlichdieErschliessungunddieLagezumEinzugsgebietsowiedieBetriebsgrösse,dieeinenumwelttechnischund f inanzielloptimiertenBetriebermöglicht.
SinddieseprimärenParameterbeachtet,sprechenGründeder f airenVerteilungderLastenausderAb f allentsorgungda f ür,dieentsprechendenAnlagennichtübermässigzukonzentrieren.

d)DieBeschwerde f ührerwer f endemVerwaltungsgerichtvor, übersehenzuhaben,dassbeidenZementwerkeneinriesigerBedar f anAb f allbestehe.Stattwiebisher150′000tkönntendieZementwerkeeine jährlicheAb f allmengevon300′000tverbrennenundsodenBrennsto f f Kohleersetzen.

GemässdenAngabendesBUWALver f ügendieZementwerkeübereineschlechtereRauchgasreinigungalsdieKehrichtverbrennungsanlagen.Zudemmüssevermiedenwerden,dasssichimAb f allenthalteneSchadsto f f eimZementanreicherten.
Dahereignetensichnurklarde f inierteschadsto f f armeAb f älle f ürdieEntsorgunginZementwerken.DieVerbrennungvermischterSiedlungsab f älleinZementwerkenseiunzulässig,weildabeidieEmissionsvorschri f tenderLu f treinhalte−
Verordnungverletztwürden.Weiter f ührtdasBUWALaus,dieAb f allmenge,diesichsowohl f ürdieVerbrennungineinerKehrichtverbrennungsanlagealsauch f ürdieEntsorgungineinemZementwerkeigne,betrageheute jährlichrund100′000t.Davonwürdenbereits70′000tindenZementwerkenverbrannt.Umauchdieverbleibenden30′000tinZementwerkeumzuleiten,wärederAu f baueinerau f wendigenLogistiknötig; überdiesseieseherunwahrscheinlich,dasssichdiedabeientstehendenKostenau f einemmitdenanderenEntsorgungswegenvergleichbarenNiveauhaltenliessen.

DieBeschwerde f ührerhabensichzudiesenüberzeugendenAus f ührungennichtmehrgeäussert.DieVerbrennunginZementwerkenistdahernichtalsrealistischeAlternativezumBauderAnlageinT hunanzusehen(vgl.hierzuauchBUWAL,Ab f allstatistik1998,S.19).DabeiistauchinRechnungzustellen,dassdieEntsorgungssicherheitbeiderVerbrennungvonAb f älleninZementwerkennichtingleicherWeisegewährleistetistwiebeiderVerbrennunginKehrichtverbrennungsanlagen,weildieZementwerkeinersterLinieentsprechendder−
mitunterwechselnden−Nach f ragenachZementundnichtgemässderangelie f ertenMengeAb f allbetriebenwerden.

e)DemHinweisderBeschwerde f ührerau f dieMöglichkeiten,vermehrtKunststo f f eseparatzusammelnunddamitbiszu100′000tAb f ällenichtverbrennenzumüssen,hältdasBUWALentgegen,eineweitgehendeSeparatsammlungvonKunststo f f enseizwargrundsätzlichmachbarundineinemkonkretenFall(KantonZug)aucherreichtworden.IndessenseiendieKostenproTonneAb f allwesentlichhöheralsbeiderMitverbrennunginderKehrichtverbrennungsanlage.AusKostengründenwerdedaherKunststo f f sinnvollerweiseseparatnurausIndustrieundGewerbegesammelt.DasentsprechendeSammel potentialbelau f esichau f rund30′000t proJahr,waseinerSenkungdesHeizwertesum1.7%entspreche.DieseSeparatsammlungseiindenPrognosendesBUWAL f ürdieEntwicklungvonBedar f undVerbrennungskapazitätberücksichtigt.
DieBeschwerdegegnerinweistüberdiesdarau f hin,dassdieSeparatsammlungvonKunststo f f enimKantonZuginzwischeneingestelltwordensei,unteranderemdeshalb,weilsichderenVerbrennunginZementwerkenwegenderungenügendenReinheitderKunststo f f ealsproblematischerwies.

SelbstwennvongünstigenAnnahmenüberdieMöglichkeitderSeparatsammlungvonKunststo f f enausgegangenwürde,sovermöchtediesamBedar f f üreineKehrichtverbrennungsanlageinderAVAG−
Regionnichtszuändern.Au f keinenFalllässtsichinderAb f allregionMittellandsovielKunststo f f separatsammelnundverwerten,dassdamitau f dashierumstritteneVorhabenverzichtetwerdenkönnte.

f )AuchdieBehauptungderBeschwerde f ührer,dieHäl f tederKantonever f ügtenimmernochnichtübermengenabhängigeKehrichtgebühren, tri f f tnichtzu.Die f raglichenKantone,eshandeltsichgemässdenAngabendesBUWALumTessin,Gen f ,Jura,NeuenburgundTeilevonWaadtundWallis,stelleneine(abnehmende)MinderheitderKantonedar.KeinerdieserKantonegehörtzurAb f allregionMittelland.
Vorliegendistausschlaggebend,dassderKantonBernundinsbesonderedieAVAG−RegionseitlängeremmengenabhängigeGebühreneinge f ührthaben,wassichinrückgängigenAb f allmengenniedergeschlagenhat(vgl.vorneE.6b).

g)Zusammen f assendlässtsichmitdemange f ochtenenEntscheid f esthalten,dassderBedar f f ürdieKehrichtverbrennungsanlageT hunausgewiesenist.

7.−DieBeschwerde f ührerstelleninverschiedenerHinsichtdieUmweltverträglichkeitdesVorhabensinFrageunderhebenindiesemZusammenhangauchgenerelleVorwür f ebetre f f enddenUmweltverträglichkeitsbericht.Bevordarau f eingegangenwird, ist f estzuhalten,dassdieAus f ührungenderBeschwerde f ührerdieAn f orderungvonArt.108Abs.2OG,wonachdieBeschwerdeanträgezubegründensind,nurzumTeiler f üllen.SowirdzumBeispielverschiedentlichnichterläutert,weshalbeineBehauptungderBeschwerde f ührerzutre f f enderseinsollalsdiegegenteiligeErwägungimange f ochtenenUrteil.Au f solchenichtbegründeteBehauptungen,dieeinehinreichendeAuseinandersetzungmitdenErwägungendesVerwaltungsgerichtsvermissenlassen,wirdnach f olgendnichteingetreten(vgl.BGE123II359E.6b/bbS.369 f .).

a)Generellwer f endieBeschwerde f ührerderUV Pvor,siehabelediglichEinzelaspekteberücksichtigt,ohneeinegesamtheitlicheBetrachtungsweisevorzunehmen,wiesienachArt.9USGvorgesehensei.TatsächlichdientdieUV PdemPrinzipderganzheitlichenBetrachtungimSinnevonArt.8USG(HeribertRausch,KommentarzumUSG,N.2zuArt.9).NachdieserBestimmungwerdenEinwirkungensowohleinzelnalsauchgesamtha f tundnachihremZusammenwirkenbeurteilt.DerkonkreteGehaltdieserBestimmungistinverschiedenerHinsichtunklar;siewir f tmannig f achepraktischeSchwierigkeitenau f .Inwie f ernArt.8USGimkonkretenFallmissachtetwordenseinsollte,erklärendieBeschwerde f ührernichtundistauchnichtersichtlich.Zurgesamtha f tenBetrachtunggehört jeden f alls,dassallevoneinerUV P−
p f lichtigenAnlageerzeugtenSto f f f lüsseindieBeurteilungeinbezogenwerden,wasvorliegendgeschehenist.EbensowurdedieBedeutungderumstrittenenAnlageimRahmenderAb f allbewirtscha f tungbzw.derumweltgerechtenEntsorgunggründlichuntersucht,wozunamentlichderBedar f snachweisgehört.

b)DieBeschwerde f ührerkritisieren, imUV BseiendieindirektenAuswirkungendesVorhabensnichtuntersuchtworden.AlsindirekteAuswirkungwirdimUSG−
Kommentar,au f densichdieBeschwerde f ührerberu f en, insbesonderederdurchdasVorhabenerzeugteVerkehrgenannt(HeribertRausch,KommentarUSG,N.82zuArt.9).DerUV BbehandeltdiesenVerkehrundseineAuswirkungenau f dieUmweltsehrdetailliert.DieRüge,dieindirektenAuswirkungenseiennichtberücksichtigt, isto f f ensichtlichunbegründet.
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Dasselbegilt f ürdieweitergehendenMassnahmengemässArt.9Abs.2lit.dUSG.IhnenistKapitel5desUV Bgewidmet,welchesdasT hemaknapp,aberausreichendbehandelt.
DerVersuch,eineSchwelbrennanlagestatteinerkonventionellenRost f euerungzuerrichten,kannimÜbrigenalsPrü f ungeinerweitergehendenMassnahmegewertetwerden.EsistangesichtsderVorgeschichtenichtzubeanstanden,dassdieBeschwerdegegnerinnichtmehrimDetaildarlegt,weshalbsiediesesVer f ahrennichtmehrweiterver f olgte.DieBeschwerde f ührerkönnendarausnichts f ürsichableiten.

c)DasVerwaltungsgerichthaterwogen,die f ehlendeSpezi f ikationderAnlage, insbesonderederRauchgasreinigung,seinichtzubeanstanden,weilimPro jekt f ürdieeinzelnenAnlageteileo f teingerichteteundbewährteSystemevorgesehenseien;esseizulässig, f ürihreEmissionenvorgegebeneGarantiewerteeinzusetzen.DieGarantiewertelägendeutlichunterdenvorsorglichenEmissionsbegrenzungengemässderLu f treinhalte−
Verordnung.DieGarantiewerteseiendeno f f erierendenLie f erantenbereitsbekanntgegebenworden;keinerderAnbieterhabedagegenVorbehaltegeäussert.BeidieserSachlageseinichtzubeanstanden,dassdieLie f er f irmabzw.daskonkreteProduktnochnichtbekanntseien.

DieBeschwerde f ührerhaltendaran f est,essei′′bedenklich′′,dassdieBauartdesFeinstaub f iltersnochnichtbekanntsei,angesichtsvondessenWichtigkeit f ürdieBegrenzungderEmissionenderAnlage.MitdiesemBedenkenundderBehauptung,dieAussagenüberdiezuerwartendenFeinstaubemissionenseien′′schlichtundein f ach f alsch′′,werdendiezutre f f endenErwägungendesVerwaltungsgerichtsnichtinFragegestellt.DerBaudesFeinstaub f ilters,dernureinElementderausElektro f ilter,katalytischerDENOX−
Anlage,mehrstu f igemRauchgaswäscherundFeinstaub f ilterbestehendenRauchgasreinigungbildet,entsprichtdemheutigenStandderTechnik.EsbestehenkeinerleiAnhaltspunkteda f ür,dassderGarantiewert f ürStaubemissionennichteingehaltenwerdenkönnte.

d)ErneutbehauptendieBeschwerde f ührer,dieErmittlungenüberdenVerkehrvonundzurAnlageseienunvollständig.
BeispielsweiseseidieAnlie f erungderChemikalienau f derStrassenichtberücksichtigt,ebensowenigderLie f erverkehrvonPrivaten.BeideAussagensind,wieschondasVerwaltungsgericht f estgestellthat,aktenwidrig.

Unzutre f f endistauchdieBehauptungderBeschwerde f ührer,derVerkehrau f derneuenZu f ahrtentlangderPanzerpisteseinichtausgewiesen.ZwarwirddieentsprechendeAnzahlFahrtennichtdirektgenannt;sielässtsich jedochohneweiteresausdemAnhang1zumUV Bermittelnundbeträgt5′255Lastwagen f ahrtenproJahr.

e)DieBeschwerde f ührerbehaupten,esseiunklar,wieundwodieBodenprobenvorgenommenwordenseien,undwer f endemUV BdeshalbLückenha f tigkeitvor.DieserVorwur f wirdzuUnrechterhoben.DerUV BlegtüberdasVorgehenbeiderEntnahmeundAuswertungderBodenprobendetailliertRechenscha f tab.

f )DerUV BwirdsowohlvondenkantonalenFachstellenalsauchvomBUWALalsvollständigeundausreichendeEntscheidungsgrundlagebezeichnet.DasBundesgerichthatangesichtsderdür f tigenEinwändederBeschwerde f ührerkeinerleiAnlass,dieseBeurteilunginFragezustellen.
8.−DieBeschwerde f ührerstelleninAbrede,dassdasVorhabendenlu f thygienischenAn f orderungengenügt.

a)HinsichtlichdesVerkehrsmitderAnlagemachensiegeltend,zurErmittlungderLu f tbelastungmüssederdurchschnittlicheJahresverkehrau f 250Arbeitstageumgerechnetwerden,weilandenWochenendenkeinAb f allgelie f ertwerde.DurchdieVerteilungau f siebenWochentageentsteheeingeschöntesBilddertatsächlichentstehendenBelastung.SoweitdieLu f treinhalte−
VerordnungdasJahresmittelalsmassgeblichbezeichne, liegeeinVersehendesVerordnunggebersvor,welchesnichtbeachtlichsei.DamitverlangendieBeschwerde f ührereineakzessorischeÜberprü f ungderinAnhang7LRV f estgelegtenImmissionsgrenzwerte.

DasBundesgerichtistbe f ugt,VerordnungendesBundesratsvor f rageweiseau f ihreGesetz−undVer f assungsmässigkeitzuprü f en.BeiunselbständigenVerordnungen,diesich−
wiehier−au f einegesetzlicheDelegationstützen, istabzuklären,obsichderBundesratandieGrenzenderihmimGesetzeingeräumtenBe f ugnissegehaltenhat.SoweitdasGesetzdenBundesratnichtermächtigt,vonderVer f assungabzuweichen,be f indetdasGerichtauchüberdieVer f assungsmässigkeitderunselbständigenVerordnung.RäumtdasGesetzdemBundesrateinenweitenErmessensspielraum f ürdieRegelungau fVerordnungsstu f eein, istdieser f ürdasBundesgerichtallerdingsverbindlich.Esdar f indiesemFallnichtseineigenesErmessenandieStelle jenesdesBundesratessetzen,sondernkannlediglichprü f en,obdieVerordnungdenRahmenderdemBundesratdelegiertenKompetenzeno f f ensichtlichsprengeodersichausanderenGründenalsgesetz−
oderver f assungswidrigerweise(BGE126II522E.41S.573 f .;125II591E.5e/bbS.599, jemitHinweisen).
GemässArt.13USGlegtderBundesratdurchVerordnungImmissionsgrenzwerte f ürdieBeurteilungderschädlichenoderlästigenEinwirkungen f est.DabeisindauchdieWirkungenderImmissionenau f PersonengruppenmiterhöhterEmp f indlichkeit,wieKinder,Kranke,BetagteundSchwangerezuberücksichtigen.Art.14USGenthältweitereKriterien f ürdieFestlegungderImmissionsgrenzwerte f ürLu f tverunreinigungen;Vorschri f tenüberdiemassgeblichenZeiträumeenthälterhingegennicht.DemBundesratstehtdiesbezüglicheinweiterErmessensspielraumzu.

DieImmissionsgrenzwertegemässAnhang7LRV beruhenau f um f angreichenVorarbeitenderEidgenössischenKommission f ürLu f thygiene(vgl.zumVorgehenbeiderErarbeitungderImmissionsgrenzwerteundderenGrundlagenBUWAL, Immissionsgrenzwerte f ürLu f tschadsto f f e, in :
SRUNr.52S.
10 f f .,sowieergänzendBUWAL,DieBedeutungderImmissionsgrenzwertederLu f treinhalte−Verordnung, in : SRUNr.180,Bern1992,undBUWAL,Schwebestaub, in :
SRUNr.270,Bern1996).DieImmissionsgrenzwertewiderspiegelndieausverschiedenenQuellengewonnenenErkenntnisseüberdieWirkungsschwellenderalsrelevantausgewähltenSchadsto f f e.
DerenAkutwirkungwirddurchKurzzeitgrenzwerteRechnunggetragen,währenddiedeutlichtie f erenLangzeitgrenzwertezurVerhütungchronischerSchadwirkungendienen(BUWAL,a.a.O.,SRUNr.52S.24 f f .undSRUNr.180S.14 f f .).DieBeschwerde f ührerstellennichtinFrage,dassdieHöhederImmissionsgrenzwertegrundsätzlichgesetzeskon f ormist.IhrEinwandbeziehtsichalleindarau f ,dassderJahresmittelgrenzwertdiekurz f ristigenSchwankungenderEmissionenbzw.
diedarausresultierendenerhöhtenImmissionennichtberücksichtige.
Wiedargelegt,werdenindesdieLangzeitgrenzwertedurchKurzzeitgrenzwerteergänzt.DamitträgtdieLRV demvondenBeschwerde f ührernvorgebrachtenAnliegendurchausRechnung.WiedieanschliessendenErwägungenzeigen, istderEin f lussdesVorhabensbzw.desVerkehrsmitderAnlageau f dieJahresmittelwertegering.Eskannohneweiteresausgeschlossenwerden,dassdieserVerkehrandenWerktageneineÜberschreitungderKurzzeitgrenzwerte(von80bzw.100µg/m3 f ürNO2)bewirkt.DiekurzzeitigenNO2−
ImmissionenausderAb f allverbrennungkönnenunterungünstigenWitterungsbedingungenbiszu4µg/m3erreichen(vgl.UV BS.40),waseben f allsweitunterhalbderKurzzeitgrenzwerteliegt.ImÜbrigenisteskorrekt,dassdieEmissionendesPro jektsimJahresdurchschnittberechnetwerden,umdenEin f lussau f dieLangzeit−
Immissionsgrenzwertezuermitteln.

b)InderRegionT hunsind,wiedemange f ochtenenEntscheidunddemUV Bzuentnehmenist,dieImmissionsgrenzwerte f ürOzon,SchwebestaubPM10und punktuellNO2verschiedentlichüberschritten.WiedasVerwaltungsgerichtmitRechterwogenhat,sinddievondenBeschwerde f ührernhierzuverlangtenzusätzlichenMessungen,namentlichderSchwebestaubbelastung,unnötig.DieÜberschreitungderImmissionsgrenzwerte f ührtdazu,dasszurBegrenzungderEmissionennichtblossvorsorgliche,sondernverschär f teMassnahmenzutre f f ensind.

Dabeiistzunächstzuprü f en,obdieKehrichtverbrennungsanlage f ürsichalleinübermässigeImmissionenverursachenwird.Istdieszube jahen,hatdieVollzugsbehörde f ürdasVorhabenverschär f teEmissionsbegrenzungen f estzulegen,diesoweitgehen,dassdieAnlagekeineübermässigenImmissionenverursachenkann(Art.5LRV ).VerursachtdieKehrichtverbrennungsanlagedieübermässigenImmissionennichtallein,sondernnurzusammenmitanderenEmissionsquellen,sosinddieverschär f tenEmissionsbegrenzungennachMassgabedesMassnahmenplansgemässArt.44aUSGbzw.
Art.31 f f .LRV f estzulegen.DabeiistnachderRechtsprechungdesBundesgerichtszuunterscheiden,obeinestationäreAnlageinderZone, indersievorgesehenist,einendurchschnittlichenoderüberdurchschnittlichenEmittentendarstellt.GehenvonderAnlagelediglichEmissionenaus,dietypischerweisemitAnlagenderbetre f f endenZoneverbundensind,sosindverschär f teEmissionsbegrenzungenzurWahrungderGrundsätzederKoordination,derLastengleichheitundderRechtsgleichheitnurentsprechenddemMassnahmenplanundallen f allsdurchAnpassungdesZonenplansanzuordnen.
VonemissionsminderndenMassnahmen,dieunabhängigvomMassnahmenplanspeziellimRahmendesBewilligungsver f ahrensau f daszubeurteilendeVorhabenzugeschnittenwerden, istindiesenFällenhingegenabzusehen(BGE124II272E.4c/eeS.282).DieseRechtsprechungkannvorliegendinso f ernnichtunbesehenangewendetwerden,alsgeradedieFestlegungeinesZonenplansinFormeinerÜberbauungsordnungzubeurteilenist, imRahmendessenbeiBedar f durchausverschär f teEmissionsbegrenzungen f estgelegtwerdenkönnten.Dasändert jedochnichtsdaran,dassesgrundsätzlichSachedesMassnahmenplansist,hinsichtlichderdurchzahlreicheAnlagenverursachtenImmissionendieer f orderlichenMassnahmenau f zuzeigen,dieArtundWeisedesVollzugszubestimmenunddenRealisierungszeitraum f estzulegen(vgl.Art.32Abs.1LRVundBGE124II272E.4aS.279undE.5cS.285).

c)EntgegenderBehauptungderBeschwerde f ührerliegt f ürdieRegionT huneinMassnahmenplanLu f thygienevor.ErstammtausdemJahr1992undwirdderzeitüberarbeitet.
AllerdingsenthältderPlankeineausdrücklichenMassnahmen f ürKehrichtverbrennungsanlagen.Hingegensiehter f ürSpezialanlagen, indenenGüterdurchunmittelbareBerührungmitFeuerungsabgasenbehandeltwerden,generellvor,dassderSituationangepassteKonzeptezurEmissionsbegrenzung,vorallemzurBegrenzungderNOx−
Emissionen, f estgelegtwerden.VorliegendhatdasKIGAimMitberichtsver f ahrenbeiderBeurteilungdesUV Berklärt,esseimitdenvorgesehenenEmissionsbegrenzungeneinverstandenundeinKon f liktmitdemMassnahmenplanbestehenicht.DieseAussagebeziehtsichausdrücklichauchau f denvonderAnlageverursachtenVerkehr.

d)NachdenDarlegungenimUV B,au f diegemässdenFeststellungeninErwägung7hiervorabzustellenist,beträgtdieZusatzbelastungmitNO2,welchevonderKehrichtverbrennungsanlageselbstverursachtwird,höchstens0.17µg/m3,somitrund0.5%desJahresmittelgrenzwertesvon30µg/m3.DiehöchsteZusatzbelastungausdemStrassenverkehrwurde f ürNO2mit0.23µg/m3(Jahresmittel)berechnet,andenmeistenOrtenliegtsietie f er.DiehöchstenkurzzeitigenNO2−
ImmissionenderAnlagewerdenbei4µg/m3liegen.
DiemaximalenPM10−ImmissionenderKehrichtverbrennungliegenunter0.01µg/m3, jenedesVerkehrsvonundzuderAnlagebei0.03µg/m3,beieinemJahresmittelgrenzwertvon20µg/m3undeinem24−
Stunden−Mittelwertvon50µg/m3.
AuchderEin f lussau f dieSchwermetallgehalteimSchwebestaubistgering.DasumstritteneVorhaben f ührt f ürsichalleinbetrachtetklarerweisenichtzuÜberschreitungendergeltendenImmissionsgrenzwerte.
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AngesichtsderzuerwartendenBelastungenausdemBetriebistesnichtzubeanstanden,dassdieVorinstanzdieAnlagenichtalsüberdurchschnittlichenEmittentenangesehenhat.Dieverschär f teEmissionsbegrenzungrichtetsichdaheralleinnachdemMassnahmenplan,zudemwieerwähntkeinWiderspruchentsteht.

DieEmissionswerte,welchealsGarantiewerteeinzuhaltensind, liegendurchwegsunterdenentsprechendenvorsorglichenEmissionsgrenzwertengemässAnhang2Zi f f .714LRV.DieVerp f lichtungzurEinhaltungderGarantiewertekanningewissemSinnalsverschär f teEmissionsbegrenzungverstandenwerden.GemässdenFeststellungendesVerwaltungsgerichtsistüberdieszuerwarten,dassdiee f f ektivenEmissionenimBetriebnochmalsunterdenGarantiewertenliegenwerden.NachdemderMassnahmenplandiesbezüglichnichtsanderesvorsieht,erscheinendieEmissionsbegrenzungenalsausreichend.Unzutre f f endistnamentlichdieAu f f assungderBeschwerde f ührer,dieGe f ährlichkeitvonPM10seiderart,dass jedenochsogering f ügigeZusatzbelastungalsüberdurchschnittlicheunddamitunzulässigeImmissionanzusehensei.
AuchbeimPM10istesSachederMassnahmenplanung, f üreinesystematischeundlastengleicheVerteilungderBeiträgezurReduktionderübermässigenBelastungzusorgen.

ZurZeitbe f indetsichderMassnahmenplaninÜberarbeitung.
EsdeutetentgegenderAu f f assungderBeschwerde f ührernichtsdarau f hin,dassdasVorhabendiePlanrevisionnegativprä judizierenkönnte.InsbesonderekönnenMassnahmenimBereichVerkehr,z.B.diebeschleunigteUmrüstungderKehricht f ahrzeugeau f schadsto f f ärmereBetriebsweise,unabhängigdavonangeordnetunddurchge f ührtwerden,obdieumstritteneAnlagegebautwirdodernicht.

e)Estri f f tzu,dassdieEmissionenderKehrichtverbrennungzurOzonbildungbeitragen.WiedasVerwaltungsgerichtindessenzutre f f enderwogenhat,wärediesauchdannderFall,wennderAb f allderAVAG−
RegionineineranderenAnlageverbranntwürde,dadieOzonbildungeingrossräumigerVorgangist,beiwelchemdieQuellederVorläu f erschadsto f f e(Sticksto f f oxideund f lüchtigeKohlenwassersto f f e)undImmissionsortweitauseinanderliegenkönnen.
DerGrundsatzentscheid,dassAb f älleverbranntundnichtunbehandeltdeponiertwerdensollen,wurdevomGesetzgebergetro f f enundkannnichtwegenderdabeientstehendenLu f tbelastung,soweitsieunvermeidlichist, inFragegestelltwerden.DasselbegilthinsichtlichdervondenBeschwerde f ührernangesprochenenKohlendioxid−
Problematik.Massgebend f ürdieBeurteilungdesumstrittenenPro jektsist,dassdietechnischmöglichenMassnahmenzurMinimierungderEmissionengetro f f enwordensind.

f )DieBeschwerde f ührerweisendarau f hin,dassdieLu f treinhalte−VerordnungkeinenEmissionsgrenzwert f ürDioxineenthältund f olgerndaraus,esdür f tenkeinesolchenandieUmweltabgegebenwerden.Siebehauptenauch,ausFrankreichseibekannt,wiegesundheitsge f ährdendKehrichtverbrennungsanlagenseien,weildievonihnenemittiertenDioxineüberdieNahrungsmittelindenmenschlichenOrganismusgelangten.

GemässArt.4Abs.1LRV sindEmissionen, f ürwelchedieLRV keineEmissionsbegrenzung f estlegt,vonderVollzugsbehördesoweitzubegrenzen,alsdiestechnischundbetrieblichmöglichundwirtscha f tlichtragbarist.DieBeschwerde f ührerirrensichdaher,wennsie jedeEmissionvonDioxinen f ürunzulässighalten.Vorliegendwurde, inAnlehnunganeinenentsprechendendeutschenGrenzwert,eineEmissionsbegrenzungvon0.1ngI−
T EQ/Nm3vorgeschrieben.

AuseinerBeilagezurStellungnahmedesBUWALzurvorliegendenBeschwerdegehthervor,dassdie f ranzösischenKehrichtverbrennungsanlagentatsächlichalarmierendhoheDioxinemissionenau f weisen.DieGründeda f ürsindinersterLiniederschlechteAusbrandderRauchgasesowieungenügendeRauchgasreinigungsanlagen.DieseUmständelassensichnichtau f dieSchweizübertragen.Fürdie28KehrichtverbrennungsanlagenderSchweizwurden f ürdasJahr1999Dioxinemissionenvoninsgesamt17.1goderca.13%dergesamtschweizerischenDioxinemissionenermittelt.DergrössteTeilderDioxinemissionenausderKehrichtverbrennungstammtvonvierAnlagen,welche f ürdieRauchgasreinigungüberkeineDENOXAnlagever f ügen.DiesevierAnlagenwerdendemnächststillgelegt(z.B.Zermatt)odersaniert(z.B.Biel).Jene17Anlagen,welchemiteinermodernenSCR(selectivecatalyticreduction)−
DENOX−Anlageausgestattetsind,emittierengesamtha f tnur1.4gDioxinproJahr,obwohldarinrund57%dergesamtenKehrichtmengeverbranntwird.

AngesichtsdieserTatsachenistdieEmissionsbegrenzung f ürDioxinohneweiteresalsgenügendzubetrachten.

g)Zusammen f assendergibtsich,dassderange f ochteneEntscheiddieAspektederLu f treinhaltungzutre f f endbehandelthat.DieEinwändederBeschwerde f ührersindunbegründet.

9.−DasVerwaltungsgerichthat f estgestellt,dassderVerkehrvonundzurKehrichtverbrennungsanlagezukeinenwahrnehmbarerhöhtenLärmimmissionen f ührtunddamitdieKriterienvonArt.9LSVeinhält.Diesgiltinsbesondereauchhinsichtlich jenerStrassen,vondenenheutebereitsübermässigeImmissionenausgehen(vgl.Art.9lit.bLSV ).
DieBeschwerde f ührerwendendagegennurein,dieVerkehrszahlenseienungenügendermittelt,waswieerwähnt(E.7d)nichtzutri f f t.Fernermachensiegeltend,dasVer f ahrenhättesistiertwerdenmüssen,weilimZeit punktdervorinstanzlichenEntscheidedieEmp f indlichkeitsstu f engemässArt.43LSV nochnichtrechtskrä f tig f estgelegtgewesenseien.DasVerwaltungsgerichthatdazumitRechterwogen,dieFragedermassgeblichenEmp f indlichkeitsstu f ekönneo f f enbleiben,dadervomVorhabenverursachteVerkehrkeinewahrnehmbarenZusatzbelastungenbewirke.Mitderinzwischenam21.Mai2000vorgenommenende f initivenZuordnungderEmp f indlichkeitsstu f endurchdieStimmberechtigtenvonT hunistderEinwandderBeschwerde f ührerüberdiesgegenstandslosgeworden.

10.−GemässdenErhebungenimUV BbeeinträchtigtauchdieZu f ahrtzurumstrittenenAnlageentlangderPanzerpiste,obwohlsieimbzw.amRandeineswertvollenLebensraumsgemässdemNaturinventardesPlanungsamtesderStadtT hunverläu f t,keinewertvollenLebensräume.GemässAnhang4.5−
3zumUV BdurchschneidetdieseStrassekeinenwichtigenWander−bzw.Ausbreitungskorridorundberührtdie f ürBrutvögel,Reptilien,Amphibien,LibellenundHeuschreckenbesonderswertvollenGebieteau f demWa f f enplatznicht.ImÜbrigenbenütztderVerkehrvonundzurAnlagedasö f f entlicheStrassennetz.

BesondereNaturschutzmassnahmenzuLastenderBeschwerdegegnerin,dieüberdasimUV Bbzw.imange f ochtenenEntscheidVorgesehenehinausgehen,erübrigensichdaher.

11.−DieBeschwerdeerweistsichinallenPunktenalsunbegründetundistdaherabzuweisen,soweitdarau f eingetretenwerdenkann.EsbestehtauchkeinAnlass f ürergänzendeUntersuchungenimSinnederEventualanträge.BeidiesemAusgangdesVer f ahrenshabendieBeschwerde f ührerdiebundesgerichtlichenKostenuntersolidarischerHa f tbarkeitzutragen(Art.156Abs.1und7OG).AusserdemhabensiedieBeschwerdegegnerin f ürdasbundesgerichtlicheVer f ahrenuntersolidarischerHa f tbarkeitangemessenzuentschädigen(Art.159Abs.2und5OG).
DemnacherkenntdasBundesgericht :

1.−DieVerwaltungsgerichtsbeschwerdewirdabgewiesen,soweitdarau f eingetretenwerdenkann.

2.−DieGerichtsgebührvoninsgesamtFr.10′000.−−wirddenBeschwerde f ührernau f erlegt.

3.−DieBeschwerde f ührerhabenderBeschwerdegegnerineineParteientschädigungvonFr.6′000.−−untersolidarischerHa f tbarkeitzubezahlen.

4.−DiesesUrteilwirddenParteien,derEinwohnergemeindeT hun,demRegierungsratunddemVerwaltungsgerichtdesKantonsBern,VerwaltungsrechtlicheAbteilung,sowiedemBundesamt f ürUmwelt,WaldundLandscha f tschri f tlichmitgeteilt.

______________
Lausanne,21.März2001

ImNamenderI.ö f f entlichrechtlichenAbteilung
desSCHWEIZERISCHENBUNDESGERICHT S
DerPräsident : DerGerichtsschreiber :


